
Hinweise des Freistaates Sachsen als Arbeitgeber/Dienstherr
für die Bediensteten der Landesverwaltung

zum Thema Gorona-Virus

Stand: 10. März 2020



1. Was passiert, wenn ich mich dienstlich oder im Urlaub in einem Gebiet
habe, das vom Robert-Koch-lnstitut als bewertet wird?

Für Beamte:
Beamte sind von ihren Dienstvorgesetzten aus Gründen der Vorsorge zu ihrem und zum
Schutz der anderen Beschäftigten nach Hause zu schicken (freizustellen), wenn sie sich aus
dienstlichen Gründen oder im Urlaub innerhalb der letzten 14 Tage in einem Gebiet
aufgehalten haben, das vom Robert-Koch-lnstitut als Risikogebiet bewertet wird.

Sofern die Beamten nicht krankgeschrieben sind und ihr Gesundheitszustand es zulässt, ist
die Nutzung von Telearbeit oder andere Formen mobiler Arbeit auch über eine ggf.
vereinbarte Höchstgrenze hinaus zulässig.

Beamte haben ihren Dienstvorgesetzten zum frühestmöglichen Zeitpunkt, schon vor der
Rückkehr an den Arbeitsplatz über den Aufenthalt in dem Risikogebiet zu informieren.

Die Dienststellen haben das weitere Verfahren unverzüglich mit den Gesundheitsbehörden
abzustimmen.

Die Beamten behalten grundsätzlich ihren Besoldungsanspruch. Allerdings trägt der Beamte
das Risiko, die Besoldung zu verlieren, wenn er das Fernbleiben vom Dienst schuldhaft
selbst verursacht hat (weil er z.B. in eine Region eingereist ist, die vor der Einreise als
Risikogebiet eingestuft wurde).

Beoründuno. Rechtlicher Hinterqrund:

Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, erhalten bei ihrer Einreise ein
vom Bundesministerium für Gesundheit banr. dem Robert-Koch-lnstitut vorgegebenes
Hinweisblatt, in dem sie, wenn sie keine Krankheitssymptome aufi,veisen, dennoch
aufgefordert werden, nach Möglichkeit für 14Tage seit dem Verlassen des Risikogebietes zu
Hause zu bleiben. Die Betroffenen werden grundsätzlich als ansteckungsverdächtig
behandelt. Zwangsmaßnahmen nach dem lnfektionsschutzgese2 werden von den
Gesundheitsbehörden jedoch noch nicht angeordnet.

Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der
Beamten und ihrer Familien zu sorgen (Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn nach $ 45
Satz 1 Beamtenstatusgesetz). Angesichts der erheblichen möglichen Auswirkungen auf die
Gesundheit der Beamten, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sowie der
anderen Beamten der betroffenen Dienststelle und zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen
Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben ist die Anordnung, erforderlich und angemessen.
Dass die Dienstleistung einzelner Beamter für eine verhältnismäßig kurze Zeit nicht zur
Verfügung steht, muss zurückstehen. Sollte sich in Abstimmung mit den
Gesundheitsbehörden herausstellen, dass die Freistellung im Einzelfall nicht mehr
erforderlich ist, kann diese aufgehoben werden.

Die Verpflichtung des Beamten, ihren Dienstvorgesetäen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
informieren beruht auf dem allgemeinen Weisungsrecht ihrer Vorgesetzten ($ 35 Abs. 1

Satz 2 Bea mtenstatusgesetz).

Für die Dauer der Anordnung dürfen die Beamten nach $ 71 Sächsisches Beamtengesetz
dem Dienst mit Genehmigung ihres Dienstvorgesetzes fernbleiben. Für diesen Zeitraum
verlieren sie nicht ihren Besoldungsanspruch, da sie nicht schuldhaft, sondern
berechtigtennreise dem Dienst fernbleiben ($ 14 Sächsisches Besoldungsgesetz).



Für Arbeitnehmer:
Diese für die Beamten des Freistaates Sachsen beabsichtigte Vorgehensweise soll
entsprechend auf die beim Freistaat Sachsen beschäftigten Arbeitnehmer angewendet
werden.

2. Was passiert, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde oder ein Tätigkeitsverbot
mich ausgesprochen wird d. h. die Maßnahme betrifft mich ?

Für Arbeitnehmer:
Beschäftigte des Freistaates Sachsen, die einem Tätigkeitsverbot i. S. S 31
lnfektionsschutzgesetz (lfSG) oder ,,häuslicher Quarantäne" i. S. S 30 lfSG (= behördliche
,,Anordnung der Absonderung") unterliegen, erhalten Entgeltfortzahlung für einen Zeilraum
von bis zu 6 Wochen.

Für Beamte:
Wenn für Sie eine Quarantäne angeordnet oder ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird,
sind Sie gemäß $ 71 Abs. 1 Satz 1 SächsBG ,,aus sonstigen Gründen gehindert [hre]
Dienstpflichten zu erfüllen". Sie dürfen dem Dienst für die Dauer der jeweiligen Maßnahme
fernbleiben. Nach $ 71 Abs. 1 Satz 2 SächsBG müssen Sie jedoch unverzüglich lhren
Dienstvorgesetzten über den Grund lhrer Verhinderung und deren voraussichtliche Dauer
unterrichten. Ein Verlust der Besoldung nach $ 14 SächsBesG tritt im Regelfall nicht ein, da
Sie dem Dienst nicht schuldhaft, sondern berechtigtenrueise fernbleiben. Allerdings trägt der
Beamte das Risiko, die Besoldung zu verlieren, wenn er das Fernbleiben vom Dienst
schuldhaft selbst verursacht hat (weil er z.B. in eine Region eingereist ist, die vor der
Einreise als Risikogebiet eingestuft wurde).

Sofern lhr Gesundheitszustand es zulässt, kann lhre Dienststelle auch die Möglichkeit des
,,Homeoffice" (arbeiten mit Dienst-Laptop der Dienststelle von zu Hause) bzw. eine andere
Form des mobilen Arbeitens von zu Hause einrichten.

Quarantänemaßnahme in diesem Sinne ist auch die behördliche Verpflichtung, sich für einen
bestimmten Zeitraum in seiner Wohnung aufzuhalten.

3. Was passiert, wenn mein Kind unter Quarantäne gestellt wird (d. h. die Maßnahme
betrifft mein Kin ?

Für Arbeitnehmer:
Wenn sowohl Sie als auch lhr eigenes Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen sind,
gelten die Ausführungen in Zitfer 2. Demnach können Sie entschuldigt der Arbeit fernbleiben,
der Vorgesetäe ist unvezüglich zu unterrichten.

Wenn lhr eigenes Kind gemäß $ 30 Absatz 1 Satz 2 lfSG unter behördlich oder ärztlich
angeordnete Quarantäne fällt, liegt kein Fall eines eigenen Tätigkeitsverbots nach lfSG vor,
so dass auch keine Entgeltfortzahlung bzw. Entschädigung nach dem lfSG in Frage kommt.

Vielmehr besteht ein Freistellungsanspruch nach S 45 SGB V (wenn lhr Kind in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, in lhrem eigenen Haushalt lebt und unter
12 Jahren ist)für längstens zehn Arbeitstage im Jahr bzw. für Alleinerziehende längstens 20
Arbeitstage.

Bei einer Privatversicherung des Kindes besteht ein bezahlter Freistellungsanspruch nach
$ 29 Abs. 1 Buchst. e Doppelbuchst. bb TV-L bis zu vier Arbeitstage im Jahr.



Wenn das Kind über 12 Jahre ist, besteht ein bezahlter Freistellungsanspruch nach $ 29
Abs. 1 Buchst. e Doppelbuchst. aa TV-L von einem Arbeitstag im Jahr.

Für den Fall, dass die Betreuung lhres Kindes über einen längeren Zeitraum notwendig ist,
kann lhnen die Möglichkeit des,,Homeoffice" (Kurzzeittelearbeit) bzw. eine andere Form des
mobilen Arbeitens von zu Hause bewilligt werden oder soll lhre Dienststelle von den
Möglichkeiten einerflexiblen Arbeitszeitgestaltung großzügig Gebrauch machen.

Sofern dies im individuellen Fall aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich ist,
können Sie grundsätzlich auch unbezahlte Freistellung nach $ 29 Abs. 3 Satz 2 TV-L oder
Gleitzeitguthaben oder Urlaub in Anspruch nehmen.

Für Beamte:
Sind von einer Quarantänemaßnahme sowohl lhr Kind als auch Sie betroffen, gelten die
Ausführungen in Ziffer 2. Demnach können Sie entschuldigt dem Dienst fernbleiben, müssen
aber u nverzü g I ich I hren Dienstvorgesetzten u nterrichte n.

Für den Fall, dass nur lhr Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen ist, besteht
grundsätzlich die Möglichkeit eines Antrages auf Sonderurlaub gemäß S 12 Abs. 2
SächsUrlMuEltVO (sogenannte,,Kind-Krank-Tage"). Demnach kann im Kalenderjahr für
jedes Kind, dass das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, längstens für zehn
Arbeitstage, bei alleinerziehenden längstens für 20 Arbeitstage Urlaub unter Belassung der
Dienstbezüge gewährt werden. Das Kind ist im Sinne der Vorschrift ,,erkrankt", da es nach
dem Infektionsschutzgesetz einer Krankheit oder Ansteckung verdächtig ist. Das Ermessen
ist durch die personalvenrualtende Stelle antragsgemäß auszuüben.

Für den Fall, dass die Betreuung lhres Kindes über einen längeren Zeitraum notwendig ist,
. kann lhnen die Möglichkeit des ,,Homeoffice" (arbeiten mit Dienst-Laptop der

Dienststelle von zu Hause) bzw. eine andere Form des mobilen Arbeitens von zu
Hause bewilligt werden oder

. soll lhre Dienststelle im Rahmen der SächsMVO oder einer Dienstvereinbarung von
den Mög lich keiten einer fl exiblen Arbeitszeitgestaltung großzügig Gebrauch machen.

Sofern dies im individuellen Fall aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich ist,
können Sie grundsätzlich auch Erholungsurlaub nach $ 7 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO oder eine
Teilzeitbeschäftigung bzw. Beurlaubung (ohne Dienstbezüge) nach S 98 SächsBG
beantragen.

4. Was passiert, wenn meine Dienststätte unter Quarantäne gestellt oder aus
sonsti Gründen eschlossen wird?

Für Arbeitnehmer:
Beschäftigte behalten in diesem Fall grundsätzlich den Entgeltanspruch

Es kann aber - soweit vertraglich, technisch, organisatorisch oder persönlich möglich -
verlangt werden, an einem anderen Arbeitsplatz zu arbeiten (2. B. von zu Hause aus
[,,Homeoffice"] oder in einer anderen Behörde).

Für Beamte:
Wird lhnen durch den Dienstherrn weder eine andere Dienststätte zugewiesen noch von der
Möglichkeit des Homeoffice oder einer anderen Form des mobilen Arbeitens von zu Hause
Gebrauch gemacht, sind Sie gemäß $ 71 Satz 1 SächsBG berechtigt für die Dauer der
Maßnahme dem Dienst fernzubleiben (vgl. Ausführungen in Ziffer 2).



5. Was passiert, wenn die Kindertagesstätte oder Schule meines Kindes unter
Quarantäne gestellt oder aus sonstigen Gründen geschlossen wird?

Für Arbeitnehmer:
Wenn Beaufsichtigung oder Betreuung geboten ist und eine andere geeignete
Aufsichtsperson nicht zur Verfügung steht, kann der Arbeitgeber den Beschäftigten bis zu
drei Arbeitstage unter Fortzahlung des Entgelts freistellen.

Nach den (bis zu) drei Arbeitstagen kann eine unbezahlte Freistellung erfolgen, wenn es die
dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse gestatten. Alternativ kann mit dem Arbeitgeber
die lnanspruchnahme von Gleitzeitguthaben, Nacharbeit oder Urlaub vereinbart werden.

Für Beamte:
Sofern die Schließung durch das zuständige Gesundheitsamt auf Grundlage des
lnfektionsschutzgesetzes erfolgt, gelten die Ausführungen inZiffer 3 für die Fallgruppe, dass
nur lhr Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen ist

ln allen anderen Fällen (2. B. prophylaktische Schließung einer Schule durch die örtliche
Schulleitung),

. kann lhnen die Möglichkeit des ,,Homeoffice" (arbeiten mit Dienst-Laptop der
Dienststelle von zu Hause) bzw. eine andere Form des mobilen Arbeitens von zu
Hause bewilligt werden oder

. soll lhre Dienststelle im Rahmen der SächsAZVO oder einer Dienstvereinbarung von
den Mög lichkeiten einer fl exi blen Arbeitszeitgestaltung großzügig Gebrauch machen.

Sofern dies im individuellen Fall aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich ist,
können Sie grundsätzlich auch Erholungsurlaub nach $ 7 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO oder eine
Teilzeitbeschäftigung bzw. Beurlaubung (ohne Dienstbezüge) nach S 98 SächsBG
beantragen.

6. Was passiert, wenn mein pflegebedürftiger naher Angehöriger von einer
Quarantänemaßnahme betroffen ist?

Für Arbeitnehmer:
Wird eine Quarantänemaßnahme nur gegenüber einem pflegebedürftigen nahen
Angehörigen (vgl. $ 7 Abs. 3 PflegeZG), der in einen Pflegegrad nach SGB Xl eingestuft ist
oder voraussichtlich eingestuft werden wird, ausgesprochen, besteht für Beschäftigte ein
Anspruch auf unbezahlte Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage je pflegebedürftigen nahen
Angehörigen.

Dies setä voraus, dass die Freistellung erforderlich ist, um für den pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in der akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu
organisieren oder eine pflegerische Versorgung sicherzustellen. Die Beschäftigten sind
verpflichtet, ihre Verhinderung von der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer
unverzüglich anzuzeigen und mittels ärälicher Bescheinigung nachzuweisen.

Durch die Pflegekasse des Pflegebedürftigen wird auf Antrag ein Pflegeunterstützungsgeld
gezahlt.

lst die Betreuung des pflegebedürftigen nahen Angehörigen über einen längeren Zeitraum
als 10 Tage notwendig, gelten für die Beschäftigten die Ausführungen zuZiffer 5., 2. Absatz
entsprechend.



Für Beamte:
Sind von einer Quarantänemaßnahme sowohl lhr pflegebedürftiger Angehöriger als auch Sie
betroffen, gelten die Ausführungen inZiffer 2. Demnach können Sie entschuldigt dem Dienst
fernbleiben, müssen aber unverzüglich lhren Dienstvorgesetzten unterrichten.

Für den Fall, dass nur lhr pflegebedürftiger Angehöriger von einer Quarantänemaßnahme
betroffen ist, besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer lnanspruchnahme von $ 71 Abs. 4
Satz 1 SächsBG. Demnach dürfen Beamte ohne Genehmigung bis zu zehn Arbeitstagen
unter Belassung der Dienstbezüge dem Dienst fernbleiben, wenn dies erforderlich ist, um für
einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung sicherzustellen.
lm gegenständlichen Falle ist von einer,,akut aufgetretenen Pflegesituation" auszugehen.

Nahe Angehörige sind hierbei die in $ 66 Abs. 2 SächsBG genannten Personen. Das
Fernbleiben vom Dienst und dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich anzuzeigen
($ 71 Abs. 4 Satz 2 SächsBG).

Die Voraussetzungen für das Fernbleibe.n sind nach $ 71 Abs. 4 Satz 3 SächsBG mittels
ärztlicher Bescheinigung nachzuweisen. ,,Arztliche Bescheinigung" ist unter den vorliegenden
besonderen Umständen jede amtliche Bestätigung der Maßnahme nach dem lfSG, ohne
dass es auf eine bestimmte Form der Bescheinigung ankommt. Auf die Bescheinigung kann
verzichtet werden, wenn die Maßnahme nach dem lfSG auf andere Weise bereits bekannt ist
oder eine Auskunft der zuständigen Behörden ohne erheblichen Aufwand möglich ist.

lst die Betreuung des pflegebedürftigen nahen Angehörigen über einen längeren Zeitraum
notwendig,
. kann lhnen die Möglichkeit des ,,Homeoffice" (arbeiten mit Dienst-Laptop der

Dienststelle von zu Hause) bzw. eine andere Form des mobilen Arbeitens von zu
Hause bewilligt werden oder

. soll lhre Dienststelle im Rahmen der SächsMVO oder einer Dienstvereinbarung von
den Möglichkeiten einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung großzügig Gebrauch machen.

Sofern dies im individuellen Fall aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich ist,
können Sie grundsätzlich auch Erholungsurlaub nach $ 7 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO oder eine
Teilzeitbeschäftigung bant. Beurlaubung (ohne Dienstbezüge) nach S 98 SächsBG
beantragen.

7. Wie soll mit Dienstreisen verfahren werden?

Dienstreisen sollen grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn sie aus dienstlichen
Gründen notwendig sind. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang
mit dem aufgetretenen Corona-Virus sollte die Anordnung bzl. Durchführung einer
Dienstreise in besonderer Weise auf ihre Notwendigkeit (auch in zeitlicher Hinsicht) überprüft
werden.
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E sachsen.de

Aktuelle lnformationen zum
Coro n avi ru s (SARS-CoV-2)

neu artigen

@ pixabay.de/jarmoluk

nNur wenn jeder bereit ist, ouch bei privoten Aktivitöten

Verzicht zu üben, klnn es uns gelingen, die Gefohr der

weite re n Vi rusü bertro g u ng zu m i n i m i e re n.a
Sfaafsmrnrsterin Petra Köppi ng

An alle Bürqerinnen und Bürqer des Freistaates Sachsen //an-al/e-bueroennnen-und-buerqer-des-

fre i sta ate s-s ac h se n - 58 1 2. htm I I

Bitte der sächsischen Gesundheitsministerin an die Bevölkerung

Aktuelle Lage im Freistaat Sachsen:7 7 Personen positiv auf
SARS CoV-2 getestet

Seit Ende des Jahres 2019 ist ein Ausbruch mit

einem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) in

China bekannt, der in der Region Wuhan zuerst

beobachtet wurde und zu Lungenerkrankungen

führt. Seitdem hat sich das Virus in vielen

Ländern weltweit verbreitet. Auch in der

Bundesrepublik Deutschland gibt es

lnfektionsfälle. lm Freistaat Sachsen sind bislang

https ://www. sms. sachsen. de/coronavirus.html 14.03.2020
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Startseite lnfektionskrankheitenA-Z CoronavirusSARS-CoV-2
COVID-19: lnternationale Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete in Deutschland

COVID-1 9: lnternationale Risikogebiete und
besonders betroffene Gebiete in Deutschland
Stand: 13.3.2020

lnternationale Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete in Deutschland sind

Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ("ongoing

community transmission") vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet

das Robert Koch-lnstitut verschiedene Kriterien (u.a. Erkrankungshäufigkeit,

Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen (2.8. Quarantäne ganzer

Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Länder/Regionen). Die Situation

wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst.

Internationale Risikogebiete
Italien
lran

tn china: Provinz Hubei (intt Stadt Wuhan)

tn südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

ln Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und

Champagne-Ardenne)

tn österreich: Bundesland Tirol

ln Spanien: Madrid

Die internationaten Risikogebiete wurden zuletzt aktualisiert am 13.3.2020 um 20:15

Uhr. Tirol in Östeneich und Madrid in Spanien wurden hinzugefügt.

Besonders betroffene Gebiete in Deutschland
Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen)

Die besonders betroffenen cebiete in Deutschland wUrden am 6.3.2020 um 19:00 Uhr

ergänzt.

Fallzahlen weltweit
Tagesaktuelle Fallzahlen weltweit sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen und auf
den Internetseiten der Weltgesundheitsorganisation abrufbaf .

Weitere lnformationen
Falldefinition SARS-CoV-2 (PDF, 164 KB, Datei ist nicht barrierefrei)

Fallzahlen in Deutschland und weltweit

RKI-Seite zum Coronavirus SARS-CoV-2, u.a. mit Hinweisen zu Diagnostik, Hygiene und
lnfektionskontrolle

Stand: 13.03"2020

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZlN/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 14.03.2020
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77 lnfektionsfälle durch Labortests bestätigt. Das

Gesundheitsministerium hat den Krisenstab

>>Corona<< eingerichtet. Die Lage wird vom

Sächsischen Staatsministerium für Soziales und

Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS)

regelmäßig beobachtet und bewertet.

Der Freistaat Sachsen reagiert auf
steigende Zahl von Coronafällen:
Erlass zum Umgang mit
Großveranstaltungen

Aufgrund der sich häufenden Fälle appelliert

Gesundheitsministerin Petra Köpping an die

Eigenverantwortung eines jeden: >Bitte

überlegen Sie gut, welche Veranstaltungen Sie

besuchen wollen und müssen, oder auf welchen Besuch des Theaters, Kinos, eines Dorffestes sie

eventuell verzichten können.< Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sollen große

Menschenansammlungen vermieden werden. Deshalb ist durch das Ministerium ein Erlass

ergangen, der den Gesundheitsämtern die Handhabe gibt, Veranstaltungen mit mehr als tausend

Besuchern abzusagen. Bei Veranstaltungen mit weniger als tausend Teilnehmern ist genau zu

prüfen, ob diese stattfinden müssen. Der Erlass gilt seit dem 12. Mär22020, B Uhr auf unbestimmte

Zeit und ist verbindlich. >Wir haben uns zu diesem Erlass entschlossen, weil es wichtig ist, dass die

Gesundheitsämter sachsenweit einheitlich agieren. Wir wollen die Ausbreitung des Virus

verlangsamen, um Menschen vor Erkrankung zu schützen und das Gesundheitssystem vor einer

Überlastung zu bewahren. Weil sich bei Großveranstaltungen die Gefahr einer Virusübertragung

nicht sicher beurteilen lässt und die Herkunft der Teilnehmer nicht abschätzbar ist, müssen wir sie

absagen. Es ist eine schmerzliche Einschränkung, aber sie dient der öffentlichen Gesundheit<,

erklärt Staatsministerin Petra Köpping.

Erlass zum Umqanq mit Großveranstaltunqen (..pdf. 1 .10 MB)

(/download/Erlass Grossveranstaltunqen. pdfl

Pandemieplan des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt (".odf . 5.23 MB\ (/download/Pandemieplan endq. Fassq 29.02.2020 Oe.pdfl

Entwicklu ng der lnfektionsfä lle in Sachsen

M inisterpräsident M ichael Kretschmer und

Gesundheitsministerin Petra Köpping informieren am 11.

März 2020 gemeinsam mit Wissenschaftsminister
Sebastian Gemkow und Prof. Dr. med. Michael Albrecht,
Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums
Dresden, über weitere Maßnahmen des Freistaates
Sachsen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

@ SMS

https : /iwww. srns. sachsen. de/coronavirus. htrnl 14.03.2020
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Die Zahl der im Freistaat Sachsen aufgetretenen

Erkrankungen mit COVID 19 steigt. Seit dem

ersten Coronafall am 2. März 2020 gibt

inzwischen insgesamt 77 positiv auf SARS

CoV-2 getestete Personen (Stand 13. März

2020, 14:30 Uhr).

@ istock / 4x-image

Laborbestätigte Fälle in den Kreisfreien Städten und in den Landkreisen des
Freistaates

An LandesuntersuchunA

elektronisch übermittel
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Kreisfreie Stadt / Landkreis

Vorabmeldung

bestätigter

Fälle*

Landeshauptstadt Dresden 11

Stadt Chemnitz 3

Stadt Leipzig 16

Landkreis Bautzen 12

Erzgebirgskreis 2

Landkreis Görlitz 6

Landkreis Leipzig 11

Landkreis Meißen 5

Landkreis Mittelsachsen

Landkreis Nordsachsen 2

Landkreis Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

B
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Kreisfreie Stadt / Landkreis

Vorabmeldung

bestätigter

Fälle*

Vogtlandkreis

Landkreis Zwickau ,|

Gesamtzahl der Infektionen 77
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An Landesuntersuchungs

elektronisch ü bermittelte

Todesfälle: 0

Klinisch schwerer Verlauf: 0

Stand: 13. März 202O, 1 4:30 Uhr

Häufig gestellte Fragen

@ pixabay

Antworten auf Fraqen von Bürgern und Arzten (/coronavirus-fao.hfm0

Fragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (FA0)

75

a,

FAq FAQ

FAQ FAQ FAq F

FAQ FAQ FAQ
AQPAQ FAO

FAQ F

FAQ
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Tq FAq F*Q FAq FAQ FAQ FAq FAQ FfiQ FRq FAq FA{

TQ FAQFAq
TQ Ff,Q FAQ
Iq FAq FAQ
IQ FAQ FAQ

FAQ
FAq
FA8
FAQ
FA8
FAq
FAQ

FAQ FAQ FAO FAQ
FtrQ
F

FAQ

fAQ FAQFAQ FA{

F*Q FAQ FAQ FA{

FAQ FAQ FAO FAI
FAQ FAQ FflQ FA{

FAQFAQ FA{

AQ FAqFAq FA{

FAqFIS FAI
FAQ FfiI

TQ FAQ
TQ FAQ
TQ Ff,Q
IQ FAQ
TQ FAq
Iq FAQ
TQ FAQ
TO FAO

FAI
rÄQ rÄq FAq rAq
FAq TA8 FAQ TAQ FNQ FfiQ FAQ

FAQ FAO TAO FAü TAO FAO FAQ FA{I TAO FAI

@ pixabay

Antworten des SMWA auf Fraqen von Arbeitqebern und Arbeitnehmern
( htt p s : //www. s mwa. s a c h se n. de/43 58. html

Informationen für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der

It

r.f
r v!

I

@ adobe.stock / Kzenon

ationsblatt zum Downl oad {* ndf MBI Ud ow n I oa d /Pf I eo ee i n ri c htu n o e n -lnform

rAq FAQ FAQ F

raQ FAq FAg F

fAg Ff,o

ta Aq

tAQ
FAQ F

fAQ F

FAQ F

I nfo rm ati o n s b I a tt- 1 3-0 3-20 20. pdfl

Informationen in Leichter Sprache
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Aktuelle Informationen zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) - sachsen.de Page 6 of 1l

@ @ Europäisches Logo für einfaches Lesen: lnclusion Europe

Hier können Sie zwei lnfo-Blätter zu Gorona herunterladen (*.pdf. 0.51 MB)

(/download/2020 coronavirus leichte sprache.pdfl
Bildnachweis: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V

I I
\F

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 14.03.2020, 09:15 Uhr

Robert-Koch-l nstitut (RKl)

COVID-1 9 (Coronavirus SARS-CoV-2)
(https://www.rki.de/DE/Content/lnfAVN/Neuartiqes Coronavirus/nCoV.html)
Übersichtsseite zum umfassenden lnformationsangebot des RKI rund um das neuartige Coronavirus

https : //www. sms. sachsen. de/coronavirus.html 14.03.2020
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Medieninformationen
Kabinett beschließt auf Sondersitzuno weitere Maßnahmen qeqen Ausbreitunq des Corona-Virus
( http s: //www. med ie n se rv i ce. sach se n. d e/med ie n/new s/23 5033)
Pressemitteilung der SK vom 13. Mär22020

Ab Montao unterrichtsfreie Zeit an Sachsens Schulen
( http s : //www. me d ie n se rvice. sa ch se n. d e/med i e n/n ew s/23 49 B9)

Pressemitteilung des SMK vom 13. Mär22020

Sachsen saqt Veranstaltunqen mit mehr als tausend Teilnehmern ab
( http s: //www. me d ie n se rv i ce. sa ch se n. d e /m ed ie n/new s/23 489 8)

Pressemitteilung des SMS vom 11. März 2020

Gesundheitsministerium richtet Krisenstab >Corona< ein
( http s: //www. m e d i e n se rv i ce. sach se n. d e/med ie n/new s/23 4 852)
Pressemitteilung des SMS vom 10. Mär22020

Zahl der Coronafälle in Sachsen erhöht sich auf zehn
( http s: //me d ie n se rv i ce. sach se n. d e/m ed i e n/new s/234837 )

Pressemitteilung des SMS vom 8. März2020

Frühere Medieninformationen des SMS zum Coronavirus
( http s : //www. med i e n se rv i ce. sa ch se n. d e/med i e nA

Medienservice Sachsen

Informationen für Bürger

Gesundheitsämter ( hftps://www. qe su nde. sach se n. de/6849. htmll
Anschriften und Kontaktdaten der Gesundheitsämter der Kreisfreien Städte und Landkreise im Freistaat
Sachsen.

Unterrichtsfreie Zeit I Umqanq mit Schulfahrten I lnfektionsschutz
(https://www.bilduna.sachsen.de/bloq/index.php/2020/02/29/coronavirus-empfohlene-

i nfe kti o n ssch utzm a ssn a h me n-a n-sch u I e nA

lnformationen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus

Neue Hinweise zum Umqanq mit Klassenfahrten
(https: //www. m ed i e n se rv i ce. sa ch se n. d e/med ie n/new s/23 47 801

Pressemitteilu ng des Sächsischen Staatsministeriums fü r Kultus

Aktuelle lnformationen für den Bereich Wissenschaft, Kultur und Tourismus in Sachsen
( http s : //www. smw k. sach se n. d e/coro n a. htm I )

lnformationen des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Erstattu nq weoen Verdienstausfall auf Grund ei nes Tätiqkeitsverbotes
(https://www. ld s. sachse n. de/sozi ales/? I D= 1 5508&art param=854)

lnformationen der Landesdirektion Sachsen

Corona - Finanzämter und steuerliche Maßnahmen (https://www.finanzen.sachsen.de/aktuelles-thema-

5960.html)

lnformationen des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen

Taqesaktuelle lnformationen zum Coronavirus
( http s: //www. b u nd e so e su nd he itsm i n i ster i u m. d e/coro n av iru s. htmll
lnformationsseite des Bundesgesundheitsministeriums

https ://www. sms. sachsen. de/coronavirus. html 14.03.2020
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Wichtige Telefon num mern
Bürgertelefon des Sozialministeriums

Telefon:

0351 564-55855 (tel:0351 56455855)

Montag bis Freitag 7 Uhr bis 18 Uhr

E-Mail:

buerqerbeauftraqte@sms.sachsen.de (maflfo:bueroerbeaultraofe@sms. sachsen. de I

Arztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 1 161 17

Webseite:

116117 .de - Der ärztliche Bereitschaftsdienst (https://www.116117.de/de/aerztlicher-

bere itsch aftsd i e n st. p h p)

Hotline der Unabhängigen Patientenberatung

Telefon:

0800 01 17722 (tel :080001 1 7722)

Bürgertelefon des Landkreises Bautzen

Telefon:

03591 5251 -12121 (tel:0359 1 5251 1 21 21 )

Bürgertelefon der Stadt Chemnitz

Telefon:

037 1 488-5321 (tel:0371 4885321 )

Bandansage oder Tel. 0371 488-5302 (Bürgertelefon / Rufbereitschaft Montag bis Donnerstag ab 16

Uhr bis 20 Uhr, Freitag ab 14 Uhr bis 20 Uhr und am Wochenende 9 Uhr bis 20 Uhr)

Rufbereitschaft:
Mo-Do 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Fr 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sa/So 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Corona-Hotline der Stadt Dresden

Telefon:

0351 4885322 (tel :035 1 4BB 5322)

Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 16 Uhr

Webseite:

lnfoseite des Gesundheitsamles (https://www.dresden.de/de/leben/qesundheit/hvaiene/corona.phpl

lnfektions-/Coronavirus-Ambulanz des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden

Telefon:

https ://www. sms. sachsen. de/coronavirus. html 14.43.2020
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0351 458-0 (tel:0351 4580)

nur für Arzte des Versorgungsgebietes Dresden

E-Mail:

Corona- Ambulanz ( m a ilto : coro n a-a m u I a nz@ u kd d. d e)

Corona-Hotline des Landkreises Görlitz

Telefon:

03581 663-5656 (fel:0358/6635656)

Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 15 Uhr, Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr

Corona-Hotline der Stadt Leipzig

Telefon:

0341 123-6852 (tel:0341 I 236852)

Montag bis Sonntag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Corona-Hotline des Landkreises Leipzig

Mobil:

03437 9845566 (tel : 034379845566)

Montag bis Freitag 7:30 Uhr bis 18 Uhr

Corona-Hotline des Landkreises Meißen

Telefon:

03521 7 25-3435 (tet :03521 7 253435)

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8 Uhr bis 15 Uhr, Dienstag 8 Uhr bis 1B Uhr sowie Freitag B Uhr bis

12 Uhr

E-Mail:

Corona-Auskunft (mafito:corona@krers-merssen. de )

Webseite:

Coronavirus ( http : //kre i s-me i sse n. ora/ 1 59 46. htm Il

Corona-Hotline des Landkreises Mittelsachsen

Telefon:

037 31 7 99 -6249 (te I : 037 3 1 7 99 6249)

ab 16. MärzzusäVlich 03731 799-6230

Corona-Hotline des Landkreises Nordsachsen

Telefon:

03421 7 58-5555 (tel :03421 7 585555)

oder 03421758-5556 | Montag bis Sonntag 8 Uhr bis 16 Uhr

https ://www. sms. sachsen. de/coronavirus.html 14.03.2020
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Corona-Hotline des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Telefon:

03501 515-1 166 (tel:03501 51 51 1 66)

sowie 0350'1 515-1177 | Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18:00 Uhr

Corona-Hotline des Vogtlandkreises

Telefon:

037 41 300-357 0 (tel :03741 3003570)

oder: 03741 300-3571 bzw. -3572 | Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr

Corona-Hotline des Landkreises Zwickau

Telefon:

0375 4402-21111 0375440221111)

Montag bis Donnerstag 8 Uhr bis 16 Uhr, Freitag 8 Uhr bis 14 Uhr

Hotline des Bundesgesundheitsministeriums

Telefon:

030 3464651 00 (te I : 030346465 1 00)

Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr

Beratungszentrum Konsolidierung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank

Telefon:

0351 4910-1100 (tel:0351 491 01 1 00)

Hotlines des Bundeswirtschaftsministeriums

Telefon:

030 186150 (tel:0301 861 50)

030 186151515 für Unternehmen

Herausgeber

5 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
(http : //www. sm s. sac h se n. d eA

Albertstraße'10
01097 Dresden

Telefon: +49 351 564-O (teL+493515640)

Telefax: +49 351 564-55060
E-M a i I : poststel le@ sm s. sach sen. d e (maflfo:posfsfe//e@sms. sachsen. de )
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Die 10 wichtigsten Hygienetipps
I nfektionen vorbeugen :

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt

Hände gründlich waschen
D Hände unterfließendes Wasser halten
) Hände von allen Seiten mit Seife einreiben
> dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen
) Hände unter fließendem Wasser abwaschen
) mit einem sauberen Tuch trocknen

Richtig husten und niesen
Husten und nresen Sie am besten in ein Taschentuch

oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase.
Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und
drehen sich weg.

Wunden schützen
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem
Pflaster oder Verband ab.

Lebensmittel hygienisch behandeln
Bewahren Sie empfindliche Nahrungsmittel stets gut
gekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen
Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln.
Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70"C. Wascherr
Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr
qründlich ab.

Regelmäßig lüften
Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich
für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern.

+Äu'

lm Alltag begegnen wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen

dazu bei, sich und andere vor ansteckenden lnfektionskrankheiten zu schützen.

Regelmäßig Hände waschen
> wenn Sie nach Hause kommen
> vor und während der Zubereitung von Speisen
) vor den Mahlzeiten

) nach dem Besuch derToilette
) nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
) vor und nach denr Kontakt mit Erkranl(en
) nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dem Gesicht fernhalten
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen
Mund, Augen oder Nase zu berühren.

lm Krankheitsfall Abstand halten
Kurieren Sie sich zu Hause aus. Verzichten Sie auf
enge Körperkontakte. Bei hohem Ansteckungsrisiko
für andere kann es sinnvoll sein, sich in einem
separaten Raum aufzuhalten oder eine getrennte
Toilette zu benutzen. Verwenden Sie persönliche

Gegenstände wie Handtücher oder Trinkgläser nicht
gemeinsam.

Auf ein sauberes Zuhause achten
Reinigen Sie insbesondere Bad und Küche
regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. Lassen
Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und
wechseln sie häufig aus.

Geschirr und Wäsche heiß waschen
Reinigen Sie Küchenutensilien mit warmem Wasser
und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens
60'C. Waschen Sie Spüllappen und Putztücher
sowie Handtücher, Bettwäsche und Unterwäsche
bei mindestens 60'C.
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